
 HFA 28. 11. 2017 / Rat 12. 12. 2017 
 
Der UAOPC am 14. und BVFOA am 15. 11. 2017 haben die Verwaltung gebeten, die 
Folgekosten der Einrichtung einer zusätzlichen Vollzeitstelle für die Verkehrsüberwa-
chung bei Teilzeitbeschäftigung sowie die Überwachungszeiten darzustellen. In diese 
Darstellung hat die Verwaltung die Besetzung einer wegen Ruhestandes im Februar 
2018 frei werdenden Vollzeitstelle mit ebenfalls zwei Teilzeitkräften aufgenommen. 

 

Verkehrsüberwachung 
(zusätzliche Stellenanteile von 1,0 Außendienst / 0,8 Innendienst) 

 

1. Zusätzliche Personalkosten (für Ausbau der Verkehrsüberwachung, jährlich) 
 

Zusätzlicher Stellenanteil von 1,0 für Verkehrsüberwachung 43.100 € 

Backoffice (Bearbeitung erhöhter Fallzahlen Bußgelder, Innendienst) 34.500 € 
Stellenanteil von 0,8 nach EG 6  
 

2. Sachkosten  
 
Ausstattungskosten für 1 Büroarbeitsplatz (Innendienst, mit IT) 9.700 € 
Ausstattungskosten für 2 Büroarbeitsplätze (Außendienst, ohne IT) 12.500 € 
Kosten für drei weitere Mobiltelefone  900 € 
jährliche Tarifkosten für drei Mobiltelefone 360 € 
 
Kosten für Dienst- und Schutzkleidung  5 x 1.200 € = 6.000 € 
Ersparnis der jährlichen Bekleidungspauschale  5 x 600 € = 3.000 € 
Mehraufwand 3.000 € 
 
Anschaffungskosten für 2 Elektroroller 2 x 10.000 € = 20.000 € 
Anschaffungskosten für Motorradbekleidung mit Helm 5 x 1.000 € = 5.000 € 
Anschaffungskosten für Elektromobil 25.000 € 
 
Erfassungsgeräte 2 x 3.300 € = 6.600 € 
Laufende Monatskosten 2 x 70 € = 140 € 
Lizenz für Sachbearbeitung Innendienst    600 € 
 

3. Dienstplangestaltung 
 

Rahmendienstplan: montags bis samstags 07.00 Uhr bis 21.00 Uhr 
 sonn- und feiertags 11.00 Uhr bis 21.00 Uhr 
 
Mögliche Dienstzeiten 

Durchschnittliche Verfügbarkeit (Präsenz) 

3 Bedienstete je 4 Stunden montags bis freitags 07.00 Uhr bis 18.00 Uhr 
Doppelstreife (2 x wöchentlich April bis September) 17.00 Uhr bis 21.00 Uhr 
Doppelstreife (1 x wöchentlich Oktober bis März) 17.00 Uhr bis 21.00 Uhr 

2 Bedienstete samstags 08.00 Uhr bis 14.00 Uhr 
Doppelstreife (2 x monatlich) 17.00 Uhr bis 21.00 Uhr 

Doppelstreife (1 x monatlich 6 Std.) sonntags 11.00 Uhr bis 21.00 Uhr 


